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Stimmberechtigte Stimmrechtsausweise

Total Total

eingegangen
Urne vorzeitig brieflich

gültig

brieflich

ungültig

983 650 83 7 555 5

Vorlage 1

Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder
Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die
schweizerische Währung und die Bargeldversorgung

Stimmzettel Stimmbeteiligung

eingegangen leer ungültig gültig 64.90 %

638 0 0 638

Stimmen Total

Ja Nein o. Antw.

A) Initiative 275 342 21 638

B) Gegenentwurf 484 125 29 638

A B o. Antw.

C) Stichfrage 214 404 20 638

Vorlage 2

Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»

Stimmzettel Stimmen
Stimm-

beteili-

eingegangen leer ungültig gültig Ja Nein gung %

640 3 0 637 234 403 65.11

Vorlage 3

Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand,
Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)»

Stimmzettel Stimmen
Stimm-

beteili-

eingegangen leer ungültig gültig Ja Nein gung %

638 15 0 623 157 466 64.90
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Vorlage 4

Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung

Stimmzettel Stimmen
Stimm-

beteili-

eingegangen leer ungültig gültig Ja Nein gung %

641 2 0 639 301 338 65.21

Technische Hilfsmittel bei der Auszählung: Keine techn. Hilfsmittel wurden verwendet

Bemerkungen

Für das Wahlbüro:

PräsidentIn 1. Mitglied:

Unterschrift Unterschrift

SekretärIn/SchreiberIn 2. Mitglied:

Unterschrift Unterschrift

Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Schöntalstrasse 5, Postfach 8090 Zürich.

Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechtsmittelverfahren bei der
Gemeindeverwaltung aufzubewahren.


